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Anlage 3

Inhaftiertenindex

Im Sekretariat der Abteilung XIV ist ein Inhaftiertenindex 
zu führen. Im Inhaftiertenindex sind einzutragen:

- Registriernummer,
- Name, Vorname,
- Geburtsdatum,
- Datum der Einlieferung,
- einliefernde Diensteinheit,
- Aktenzeichen (Haftbefehl),
- Datum und Ort der Überführung.

Aufnahme und Registrierung der Effekten und des Bargeldes

Bei der Aufnahme von Inhaftierten (außer bei Transportge
fangenen und bei Ausweisungsgewahrsam) sind deren mitge
brachten Sachen, wie Bekleidung, Wert- und andere Gegen
stände zu registrieren und aufzubewahren..

Das Bargeld der Inhaftierten ist zu registrieren.-Für jeden 
Inhaftierten ist durch den Verantwortlichen für Effekten 
und Erkennungsdienst ein Eigengeldkonto bei der Abteilung XIV 
anzulegen und zu führen* Der Gesamtbest'and der Eigengeldkonten 
der Abteilung XIV hat 500,- Mark nicht zu übersteigen.

Geldsummen des Eigengeldkontos über 500,— Mark sind bei der 
Abteilung Finanzen des MfS oder der Bezirksverwaltungen/Ver- 
waltungen für die Abteilung XIV zu deponieren.
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